
 
 

Preise und Konditionen 2026 

Diese Preise und Konditionen treten auf den 1. Januar 2026 in Kraft und ersetzen alle vorangegangenen Preise. 

Energierückspeisung aus EEA 
Preise und Konditionen gültig ab 1. Januar 2026 
für die Rückspeisung elektrischer Energie aus Energieerzeugungsanlagen (EEA) in das Versorgungsnetz der EAW 

(Netzebene 7; 400V/230V)  
 

www.eawenergie.ch 

Nutzungs-/Bezugszeiten: 00:00 bis 24:00 Uhr (24 h) 

Winter:   01.01.–31.03. und 01.10.–31.12. 

Sommer:  01.04.–30.09. 

Kundengruppe: Betreiber von EEA 

Abrechnung: quartalsweise 

 

 
 

Solarstrom: Wechsel zu einem anderen Energieversorger 

Bei einem Wechsel des Energieversorgers zur Stromabnahme werden die verursachten Kosten für die Einrichtung der 

korrekten Datenverarbeitung an den betreffenden Solarstromproduzenten verrechnet. Ein Umbau auf Fernauslesung 

mit dem dazu benötigten Zähler wird von der EAW übernommen.  

            

Wechsel zu einem anderen Energieversorger                   exkl. MwSt.   inkl. MwSt.  

            

  
Umstellungskosten für Wechsel zu einem 

anderem Energieversorger 
  Fr.           250.00            270.25  

  Umstellungskosten zurück zu EAW   Fr.            50.00              54.05  

            

  

Strom: Rückvergütung für Stromabnahme

exkl . MwSt. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Solarstrom aus PV-Anlagen < 30 kWp 6.00               6.49               

bis 30 kW 6.00               6.49               

über 30 kW 0.00 0.00 

Solarstrom aus PV-Anlagen >= 30 kWp bis 150

kWp, ohne Eigenverbrauch
6.20               6.70               

Solarstrom aus PV-Anlagen > 150 kWp

Strom aus übrigen Anlagen

exkl. MwSt. inkl. MwSt. exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Solarstrom aus PV-Anlagen < 30 kWp (Rp./kWh)                3.00                3.24                1.00                1.08 

Solarstrom aus PV-Anlagen >= 30 kWp (Rp./kWh)                3.00                3.24                1.00                1.08 

Strom aus übrigen Anlagen  auf Anfrage  auf Anfrage 

Vergütung mindestens Rp./kWh

Winter Sommer

-

-

Referenzmarktpreis BFE

Solarstrom aus PV-Anlagen >= 30 kWp bis 150 

kWp, mit Eigenverbrauch

Referenzmarktpreis BFE

Referenzmarktpreis BFE

Herkunftsnachweis HKN*                Rückvergütung

auf Anfrage

Referenzmarktpreis BFE

Referenzmarktpreis BFE

*Die Vergütung gilt ausschliesslich für den ökologischen Mehrwert der Produktion auf Basis von erneuerbarer Energie und in 

Kombination mit der tatsächlichen Stromlieferung an die EAW.

Im Herkunftsnachweissystem werden nur Anlagen erfasst, die eine installierte elektrische Leistung von mindestens 2 kW 

Anlagenleistung aufweisen.


